
Erscheint jeden Freitag.

Prännmerationspreis vierteljährlich

60 Pf.,
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Jnserate werden bis Donnerstag

Mittag in der Expedition

angenommen und kostet die despaltene

 

 

    

 

 

durch die Post bezogen 75 Pf. 4a « Zeile 10 Pf.

RedakteureHugo Ludwig.
Druck und Verlag von A. Ludwig in Oels.

M 40. Oels. ben 7. Oktober 1904. 42. Zaum.
Amtlirher Theil.

A. Bekanntmachungen des Königlichen Landratbs.
Nr. 449. Oels, den 22. September 1904. Zur Vermeidung von Rückfragen sind bei der Aufstellung

Beschluß.
Der Kreisausschuß des Kreises Oels hat aus Antrag

des Hofmarschallamts Seiner Kaiserlichen und Königlichen
oheit des Kronprinzen des Deutschen Reiches und von

- reußen — Verwaltung des Fürstenthums Oels — und
im Einverständniß mit den Betheiligten in seiner Sitzung
vom 12. Juli d. J. beschlossen:

»die dem Thronlehn Oels gehörigen, katasteramtlich
in dem Gemeindebezirk Vorstadt Bernstadt belegenen
Parzellen Gemarkung Bernsiadt Stadt Nr. 7 Karten-
blatt 2 Nr. 335/200 und 202 in einer Größe von
von zusammen 0,38,50 ha unb 1,50 Thaler Reinertrag«

aus dem Gemeindebezirk Vorstadt Bernstadt auszugemeinden
und dem Gutsbezirk Vorstadt Bernstadt einzuverleiben.

Namens des Kreisausschusses:
Der Vorsitzende.

Nr. 450. Oels, den 4. Oktober 1904.
Die Herren Guts- und Gemeinde-Vorsteher zu Alt-

Ellguth, Ober- und NiedersAlt-Ellguth, Eichenhof und
Ostrowine ersuche ich, in ihren Bezirken gesälligst bekannt zu
machen, daß

Montag, den 17. Oktober 1904,
Nachmittags 2 nur.

Termin zur endgültigen Setzung und Anerkennung der Grenz-
steine an der Chaussee von Alt-Ellguth nach der Groß-
Wartenberger Kreisgrenze anberaumt worden ist.

Die Anlieger werden dazu mit dem Bemerken eingeladen,
daß von dem Ausbleibenden angenommen wird, er sei mit
den festgestellten Grenzen einverstanden und daß er mit
späteren Einwendungen nicht mehr gehört werden fann.

Der Termin beginnt in km 41,3 in Alt-Ellguth.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Sir. 451. Oels, den 30. September 1904.
Familien-Unterstützung betreffend.

Die Magisträte, Herren Guts- und Gemeindevorsteher
weise ich darauf hin, daß die Empfangsbescheinigungeu für“
die zu Friedensübungen einberufenen Mannschaften, welche
in der Zeit bis zum 1. Oktober d. Js. eübt haben,
ur Liquidation bis spätestens den 20. O tober 1904
i mir einzureichen sind. «

 
 

der Bescheinigungen meine Kreisblattverfügungen vom Jahre
1893 Seite 68, 1901 Seite 149, 1902 Seite 109, 1903
Seite 157 genau zu beachten. Auch ist in den Berichte au-
zugeben,wann der Einberusene die Ehe geschlossen hat.

Nr. 452. Oels, den 30. September 1904.
Unterstutzungs-Angelegenheit.

Nachdem aus den Feldzügen von 1813/15 keine Kriegs-
veteranen mehr vorhanden sind, sollen die Zinsen aus dem
Gü nther’schen Legatenfonds an fleißige, fchulpflichtige Kinder
von Invaliden aus den neueren Feldzügen, welche einer
Untärstützung dringend bedürftig und würdig sind, vertheilt
wer en.

Die Herren Ortsschulinspektoren ersuche ich, mir bis
zum 1. November d. Js. einige fleißige und bedürftige
Schüler, Kinder von Invaliden aus den Kriegen 1866 und
1870/71, unter uäherer Angabe der Familien- und sonstigen
Verhältnisse namhaft zu machen.

Dem Antrage sind die Militärpapiere des Vaters bei-
zufügen ; auch ist anzugeben, wann die Kinder geboren sind.

Die Magisträte und Gemeindevorstände ersuche ich, diese
Verfügung den Herren Ortsschulinspektoren baldigst zur
Kenntnißnahme vorzulegen.

 

Nr. 453. Oels, den 30«. September 1904.
Vetrifst die Zahlung der Lehrergehalter.
Jn diesem Jahre ist wiederum von Lehrern in denjenigen

Gemeinden, welche Staatsbeihülfe zur Lehrerbesoldung be-
ziehen, denen aber wegen Ablauss der Bewilligungsperiode
diese Beihülfe bis zum 1. April, dem Fälligkeitstage der
Lehrergehaltsrate, noch nicht wieder zur Zahlung angewiesen
werden konnte, Beschwerde darüber geführt worden, daß die
Zahlung ihres Diensieinkommens von Seiten der Verpflichteten
nicht entsprechend dem § 21 des Lehrer-BesoldungssGesetzes
erfolgt sei. Die Zahlungsanweisung der Beihülsen an die
unterstützten Schulkassen ist abhängig von den Festsetzungen
des Staatshaushalts-Etats, nach dessen Fertigstellung erst
von den Herren Ressortminisiern die auf die einzelnen Be-
zirke entfallenden Beträge, über welche für die in Rede stehen-
den Zwecke sodann seitens der Königlichen Regierung versügt
wird, zur Vertheilung gelangen können. Darnach ist es un-
angängig, die Zahlungsanweisung an die Schulgemeinden vor
Eingang der ministeriellen Anweisung zu erlassen. Die
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Schulgemeinden werden deshalb auch in Zukunft mit der
verspäteten Anweisung der Veihülfen zu rechnen haben.

Diese unvermeid iche Störung des Haushaltsplans der
Betroffenen Schulverbände 2c., bie übrigens ja auch nur alle
fünf Jahre eintritt, da die Beihülfen regelmäßig für einen
5 ’ährigen seitraum angewiesen zu werden pflegen, darf aber
n cht zu e ner Vorenthnltung des Diensteinkommens der
Lehrer führen. Dies wird mit Rücksicht auf die ausdrück-
lichen Vorschriften des Lehrer-Besoldungs-Gefetzes in keinem
Falle geduldet werden. Wollen sich deshalb die Verpflich-
teten nicht bereit finden lassen, zur Vermeidung von Zahlungs-
schwierigkeiten einen besonderen Betriebsfonds zu bilden, so
bleibt nichts anderes übrig, als daß die Schulsteuern so
berechnet und vertheilt werden, als ob eine Staatsbeihülfe
nicht gewährt würde. Die so bei Zeiten zu ermittelnden
Beträge sind dann nothwendigenfalls im Wege des Zwangs-
versahrens beizutreiben.

Die Schulvorstände ersuche ich, Vorstehendes künftig
zu beachten.

Nr. 454. » » Oels, den 9. September 1904.
Aufkündigung der ausgeloosten Kreis-

Obligationen des Kreises Oels.
Bei der im Beisein der Kreiscommission und eines ,

Notars stattgefundenen Verloosung der auf Grund der
Allerhöchsten Privilegien vom 27. November 1873 und 7. De-
zember 1885 ausgefertigten und am 2. Januar 1905 ein-
zulösenden Kreisobligationen des Kreises Oels sind die
nachstehenden Nummern gezogen und zwar:
a. von den auf Grund des Allerhöchften Privilegs vom

27. November 1873 nusgefertigten 90000 Mark
Kreisobligationen des Kreises Lets (ausgefertigt

unterm 22. Januar 1874, II. Emission). -
Lit. A. über 1500 Mark

Nr. 6.
Lit. G. über 300 Mark

Nr. 1, 12, 32, 42, 44, 62 und 95.
Lit. D. über 150 Mark

Nr. 13.
Lit. E. über 75 Mark
Nr. 14, 34 und 37.

b. von den auf Grund des Allerhükhsten Privilegs vom
7. Dezember 1885 ausgefertigten 400000 Mark
Kreisobligutioneu des Kreises Oels (Ausgefertigt

unterm 1. Januar 1886, III. Emission).
Lit. A. über 1000 Mark

Nr. 84 und 97.
Lit. B. über 500 Mark

Nr. 64, 169, 301 und 305.
Lit. G. über 200 Mark

Nr. 17, 86, 151, 196, 201, 210, 212, 360, 374, 389, 443,
484, 485 unb 488.

Die Besitzer der vorbezeichneten, zum 2. Januar 1905
hierdurch gekündigten Obligationen werden aufgefordert,
den Nennwerth gegen Rückgabe der Obligationen nebst
den Zinsscheinanweisungen und den noch nicht fälligen Zins-
scheinen vom 2. Januar 1905 ab bei der Kreiscommunals
Kasse hierselbst in Empfang zu nehmen.

Eine weitere Verzinsung der ausgeloosten Obligationen
gindet von dem genannten Tage ab nicht statt, und wird
er Werth der etwa nicht zurückgelieferten Zinsscheine von

den Kapitalien in Abzug gebracht.
Gleichzeitig wird bekannt gemacht, daß die zur Baar-

zahlung bereits früher ausgeloosten Kreisobligationen vom
22. Januar 1874 (II. Emission)

  

Lit. C. über 300 Mark
Nr. 118,

Lit. D. über 150 Mark
Nr. 35

noch nicht eingelöst sind. Die Inhaber dieser Obligationen
werden aufgefordert, zur Vermeidung weiterer Zinsverluste
die Valuta baldigst abzuheben.

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses

Nr. 455. Oels, den 29. September 1904.
Eine erfolgreiche Bekämpfung der Viehseuchen ist nur

dann zu erreichen, wenn von jedem Seuchenausbruche oder
von dem Verdacht eines solchen umgehend der Polizeibehörde
Anzeige erstattet wird. Jch nehme Veranlassung, erneut
darauf hinzuweisen, daß sich nach den Bestimmungen des
Reichsviehseuchengefetzes die Anzeigepflicht auf folgende Seuchen
erstreckt:

. Milzbrand,

. Tollwuth,
0 -

. Maul- und Klauenfeuche,
. Lungenseuche des Rindviehs,
Pockenseuche der Schafe,

. Beschälseuche der Pferde und Bläschenausschlag der
Pferde und des Rindviehs,

. Räude der Pferde, Esel und Schafe,

. Rothlauf, Schweineseuche und Schweinepest.
Wird die vorgeschriebene Anzeige länger als 24 Stunden

verzögert oder überhaupt unterlassen, so macht sich der zur
Anzeige Verpflichtete strafbar.

Nach § 65 des Reichsviehseuchengesetzes ist Geldstrafe
von 10——150 Mark (bezw. Haft nicht unter einer Woche)
zulässig, sofern nicht § 328 des Reichsstrafgesetzbuchs —
Gefängniß bis zu einem Jahre —- in Betracht kommt.

Die Herren Gemeindevorsteher weise ich an, vorstehende
Verfügung in der nächsten Gemeinde-Versammlung durch
Vorlesen zur Kenntniß der Gemeinden zu bringen. Jn den
Stadtgemeinden und in denjenigen Landgemeinden, in welchen
eine Gemeindevertretung besteht, ist die Verfügung auf
ortsübliche Weise bekannt zu machen. --

Nr. 456. Oels, den 28. September 1904.
Jn dem Beschwerdeverfahren gegen Anordnungen der Orts-

polizeibehörden,welche die Rückkehr entlaufeueuGefiudes
betreffen, habe ich aus den Akten ersehen, daß einige der ge-
nannten Behörden auf den Antrag der Dienstherrschaft auf
Zurückführung des Gesindes stets ohne Weiteres das Gesinde
zur Rückkehr in den Dienst anhalten. Dieses Verfahren kann
nicht gebilligt werden. Es muß dem Dienstboten, bevor
Zwangsmaßregeln gegen ihn in Anwendung gebracht werden,
Gelegenheit gegeben werden, sich über die Gründe, aus denen
er die Dienststelle verlassen hat, zu äußern. Wenn also
ein Dienstbote seinen Dienst während der Vertragszeit auf-
giebt und die Herrschaft die Hülfe der Polizeibehörde anruft,
so wird diese den Dienstboten (eventl. auch Beugen) zweck-
mäßig zunächst selbst vernehmen (wenn möglich unter Zu-
ziehuug des Dienstherrn) bezw. die Ortspolizeibehörde des
Aufenthalts um die Vernehmung ersuchen und erst hierauf
Entscheidung treffen, ob der Antrag aus Zurückführung be--
gründet ist. Ergiebt sich, daß der Dienstbote einen gesetzlichen
Grund zum Verlassen des Dienstes hatte,· so ist die Dienst-
herrschast abschlägig zu bescheiden. Jm anderen Falle wird
es sich fast stets empfehlen, nicht von der (ost ergebnißloseu)
zwangsweisen Zurückführung, sondern von der Androhung
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und Festsetzung von Geld- bezw. Haftstrafen (cik. Kreisblatt
1900 Seite 111) bem Gesinde gegenüber Gebrauch zu machen.

Hierbei möchte ich noch darauf hinweisen, daß Straf-
verfügungen bezw. Strafandrohungsverfügungen zur Ent-
lastung der Amtsvorsteher den Dienstboten in der Regel
durch die Post zuzustellen sind. Jch sende einige Formulare
zu Postzustellungsurkunden zur gefälligen Benutzung zu.
Künftig sind die Formulare von den Postanstalten zu beziehen
(Pre«is 5 Pf. für 10 Stück). Ueber die Benutzung der
Formulare bemerke ich Folgendes-

Briefe mit Zustellungsurkunde müssen verschlossen sein.
Der Abfender hat dem Briefe ein Formular (für vereinfachte
Zuftellung) haltbar beizufügen und den Briefan der Adresse
mit dem Vermerk zu versehen:

Hierbei ein Formular zur Zuftellungsurkunde.
Vereinfachte Zustellungt

Der Absender muß den Kopf des Zuftellungs-Formulars
dem Vordruck entsprechend ausfüllen und mit der für die
Rücksendung erforderlichen Aufschrift versehen.

Für Briefe mit Zustellungsnrkunde werden erhoben-
1. das gewöhnliche Briefporto,
2. eine Zustellungsgebühr von 20 Pf.,
3. das Porto von 10 Pf. für die Rücksendung der Urkunde.

Das Gesammtporto ist in Marken auf den Brief zu
kleben. Kann die Zuftellung nicht ausgeführt werden, so
wird nur das Porto zu 1 erhoben.

Das Porto kann von dem Adressaten eingezogen werden.
Es empfiehlt sich, das Porto bald in der Verfügung zu
liquidiren.

Anträgen anderer Ortspolizeibehörden auwaangs-
maßregeln gegen unbotmäßiges Gesinde ist ohne weitere
Prüfung der Gefetzmäßigkeit stattzugeben, da nicht die requirirte,
sondern die requirirende Behörde dafür verantwortlich ist.

Nr. 457. Oels, den 4. Oktober 1904.
Die Dienstherrschaften des Kreise mache ich darauf auf-

merksam, daß der Kreisausschuß auch in diesem Jahre zu
Weihnachten Prämien an landwirthschaftliche Dienstboten
für langjährige treue Dienste auf derselben Dienftstelle aus
Kreisfonds vertheilen wird.»..-.:,;- Die Gewährung einer Prämie
wird an die Bedingung geknüpft, daß sich die Dienstherrschaft
zur Zahlung eines mindestens gleich hohen Betrages an den
Dienstboten verpflichtet.

Anträge auf Bewilligung von Prämien sind bis zum
10. November d. Js. an mich einzureichen, in den Gefuchen
ist außer der Anzahl der Dienstjahre auch anzugeben, bis
zu welcher Höhe die Dienstherrschaft geneigt ist, dem in
Vorschlag gebrachten Dienstboten eine Geldprämie aus
eigenen Mitteln zu zahlen.

Nr. 458. Oels, den 3. Oktober 1904.
Die städtischen Polizeiverwaltungen und Herren Amts-

vorsteher des Kreises ersuche ich, mir bis 1. Dezember d. J.,
soweit dies bisher noch nicht geschehen ist, über den Ausfall
der im Jahre 1904 vorgenommenen polizeilichen Maaß-
und Gewichts-Revisionen unter Benutzung des in meiner
Kreisblatt-Verfiigung vom 23. Juli v. J. (Seite 128) er-
wähnten Formulars Bericht zu erstatten.

Die Formulare sind in der Kreisblatt-Druckerei hier
käuflich zu haben.

Nr. 469. Oels, den 6. Oktober 1904.
Nach dem Jnvalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899

(R.-G.-Bl. Seite 393) in Verbindung mit der Bekannt-
machung des Reichskanzlers vom 19. Juli 1899 (R.-G.-Bl.

 

 

Seite 463) ist die Neuwahl der Vertreter der Arbeitgeber
und der Versicherten nothwendig.

Die Magisträte, Herren Gutsvorsteher und die Ge-
meindevorstände haben mir bis spätestens zum 15. Oktober
d. Js. die Zahl (annähernd Stand am 1. Oktober d. Js.)
der in ihrem Bezirke vorhandenen Versicherten, welche einer
Krankenkasse nicht angehören, anzuzeigen.

Nr. 460. Berlin, den 10. September 1904.
Nach § 13 des Gesetzes über das Mobiliar-Feuer-

Versicherungswesen vom 8. Mai 1837 (Gesetz-Sammlung
Seite 102) sind die Agenten der Feuerversicherungs-
unternehmungen verpflichtet, über ihre sämmtlichen , das
Feuerversicherungswesen betreffenden Geschäfte besondere, die
unter a bis f bezeichneten Angaben enthaltenden Bücher zu
führen und diese Bücher den Polizeibehörden vorzulegen.
Es sind nunmehr Zweifel entstanden, in welcher ·Weise die
Führung dieser Bücher zu erfolgen habe. Zur Behebung
dieser Zweifel bestimme ich, daß die Agenten den ihnen nach
§ 13 a. a. O. obliegenden Pflichten genügen, wenn sie neben
dem eigentlichen Versicherungsregister als Anlage ein Buch
führen, in welchem unter fortlaufenden Nummern die von
den Versicherungsnehmern unterschriftlich vollzogenen Du-
plikate der Versicherungsanträge zufammengeheftet find. Jn
dem Versicherungsregister muß jedoch unter der Rubrik b:
»Gegenstand oder die Gegenstände der Versicherung nach
Gattungen« ausdrücklich auf die entsprechende Nummer des
Anlagebuches Bezug genommen werden. Auch muß das
Anlagebuch thatsächlich ein Buch darstellen, in welchem die
Ver«’icheruugsanträge fest eingeheftet sind, eine bloße lose
Aufbewahrung der Versicherungsanträge genügt nicht.

Der Minister des Innern.
Oels, den 5. Oktober 1904.

Vorstehenden Erlaß wollen die Polizeibehörden bei den
Revisionen der Agenturen beachten.

Nr. 461. Oels, den 30. September 1904.
Der Gastwirth Gustav Txille zu Prietzen beabsichtigt,

auf seinem-Grundstück Nr. 7 ein Schlachthaus zu errichten.
Gemäß § 17 der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883

(R.-G.-Bl. Seite 177 ff.) bringe ich dieses Vorhaben mit
dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß Einwendungen
innerhalb 14 Tagen schriftlich in zwei Exemplaren oder zu
Protokoll bei mir anzubringen sind. Nach Ablauf obiger
Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

Beschreibung und Zeichnung der Anlage liegen in meinem
Amts immer zur Einsicht offen aus.

ur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendungen habe ich einen Termin auf

Sonnabend. den 22. Oktober 1904,
Vormittags 10 Uhr, -

in meinem Amtszimmer hierselbst auberaumt, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl
mit der Erörterung derEinwendungen vorgegangen werden wird.

Nr. 462. Oels, den 14. September 1904.
Das im Kaiserlichen Gesundheitsamte bearbeitete »Ge-

sundheitsbüchlein« — enthaltend eine Zusammenstellung der
wichtigsten Thatsachen aus dem Bereiche des Gesundheits-
wesens in gemeinfaßlicher Form mit erläuternden Ab-
bildungen —- ift jetzt in einer neuen (zehnten) Auflage er-
schienen, welche nach verschiedenen Richtungen hin, insbesondere
auch durch eine Tafel mit farbigen Abbildungen der wich-
tigsten eßbaren und giftigen Pilze erweitert worden ist.
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Den Vorsiehern der Schülerbibliotheken des Kreises
gebe ich hiervon mit dem Bemerken Kenntniß, daß das Buch
in Leinwand ebunden 1 Mark 25 Pf. (20 Exemplare
ä 1 Murk) ko tet. Jch bin bereit, bis zum 1. November er.
Bestellungen entgegenzunehmen.

Sie. 463. Oels, den 29. September 1904.
Der geisteskranke Landwirth Bernhard Trupp aus

Beveringen b. Pritzwalk hat sich vor mehreren Wochen von
Hause entfernt. Die bisherigen Nachforschungen nach dem
Aufenthalt des Trupp sind erfolglos geblieben.

Die Polizeibehörden und Gendurmen des Kreises ver-
anlasse ich, nach dem Verbleibe des p. Trupp Ermittelungen
anzustellen und, falls dieselben Erfolg haben sollten, mir
so fort Bericht zu erstatten.

Personalbeschreibung:
Zamiliennumm Trupp. Stund: Landwirth.
ornume: Bernhard. Gestalt: groß und kräftig.

Wohnort: Beveringen bei Haare: grau. -
Pritzwalk. Bart: Vollbart.

älter: 44 Jahre. Kleidung: Jacketanzug und
Religion: evangelisch. Ueberzieher.

Besondere Kennzeichen: scheuer und unftäter Blick.

Nr. 464. Oels, den 5. Oktober 1904.
Der am 1. April 1887 in Gollub, Kreis Briesen

geborene Franz Kwiutkowski hat sich der für ihn ange-
ordneten Fürsorgeerziehung durch Flucht entzogen.

Die Polizeibehörden und Gendarmen des Kreises weise
ich un, nach dem Berbleibe des Entwichenen Ermittelungen
anzustellen und im Betretungssalle der Polizeiverwaltung
in Gollub telegraphisch Nachricht zu geben.

Personalbeschreibung:
Größe 1,30 m, Haare dunkelblond, Stirn niedrig, Augen-
brauen blond, Augen blau, Nase und Mund gewöhnlich,  

Kinn oval, Gesichtsbildung breit, Gesichtsfurbe gesund, Gestalt
untersetzt, Sprache deutsch und polnisch.

Kwiatkowski trug bei seinem Fortgange einen grauen
Zeugsommeranzug und schwarzen weißen Filzhut.

Nr. 465. Oels, den 1. Oktober 1904.

Die im Berlage von Siegismund in Berlin SW. 11.
Dessauerstraße 13, erscheinende illustrirte Zeitschrift für das
deutsche Volk und Heer »Deutscher Soldatenhort« kann ich
den Volks- und Schülerbibliotheken zur Anschaffung empfehlen.
Die Zeitschrift erscheint dreimal im Monat ; der Abonnements-
preis beträgt vierteljährlich 1 Mark 80 Pf.

Nr. 466. Oels, den 3. Oktober 1904.

Personal-Chronik.
Bestätigt: Der Stellenbesitzer Ernst Wabnitz als Ge-

meindevorsteher und der Stellenbesitzer Wilhelm
Toelke als Schöffe von Buselwitzz der Stellen-
besitzer Paul Klotz als Schöffe von Grüttenberg;
die Wiederwuhl des Freistellenbe47itzers Ernst
Ertel als Gemeindevorsteher, des Fre ·tellenbesitzers
David Elsner als Schöffe von Neuhaus, des
Stellenbesitzers August Gottschalk als Gemeinde-
vorsteher, des Mühlenbesitzers Gustav Skupin als
Schöffe, die Wahl des Freistelleabesitzers Robert
Gast als Schöffe von Laubsky, des Stellen-
besitzers Robert Schneider , des Stellenbesitzers
Paul Bin als Schöffen von Weidenbachz

Vereidigt: Der Stellenbesitzer Gottlieb Luske als Hilfs-
schöffe von Weidenbach ; der Freistellenbesitzer
Friedrich Sträche als Schöffe von Neuhaus;
der Stellenbesitzer August Wünsch als Schösfe
von Bufelwitz.

  
 

Der Königliche Landruth.
Graf Kolpoth.

 

B. Bekanntmachnngen anderer Behörden.
Oels, den 5. Oktober 1904.

Die umgehende Einsendung der Bauten- und Bauconsens-
nachweisungen wird dringend in Erinnerung gebracht.

Königlichgens iFatasteramt
e er.

Juliusburg, den 1. Oktober 1904.
Unter den Schweinen des Freistellers Robert Melzer

instBliogschütz ist der Ausbruch des Rothlaufs amtlich fest-
ge e t.

Sperrmaßregeln sind angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
Holletschek.

Trebnitz, den 1. Oktober 1904.

Berrifft die landwirthschaftliche Winterschule
zu Trebnitz.

Die landwirthschaftliche Winterschule zu Trebnitz bei
Breslau eröffnet ihren neuen Lehrcursus am Donnerstag,
den 27. Oktober d. J.
. Aufnahme finden junge Landwirthe vom 17. Lebens-
jahre un, die mindestens zwei Jahre praktisch thätig waren.

 

 

Aeltere Landwirthe finden ohne Beschränkung des Alters
Aufnahme.

Anmeldungen zur Aufnahme für das Winterhalb-
jahr 1904/05 nimmt der Direktor der Schule vom
15. Oktober ab täglich entgegen. Die Anmeldungen können
auch schriftlich erfolgen. Beizufügen sind: 1. Schulzeugnisse;
2. Jmpfschein; 3. Führungsattest seitens der Ortsbehördez
4. schriftliche Einwilligung des Vaters oder Vormundes zum
Besuche der Schule; 5. polizeiliches Abzugsattest (legten;
bei der Ankunft in Trebnitz).

Das Schulgeld, welches beim Eintritt zu entrichten ist-
beträgt für das erste Winterhalbjuhr 53, für das zweite
Winterhalbjahr 35 Mark. Wohnung und Kost finden die
Schüler in achtbaren Bürgerhäusern gegen eine monatliche
Entschädigung von ca. 40 Mark. Bei Besorgnng einer
Pension ist der Direktor behilflich.

Der Unterricht schließt Ende März 1905.
Eine ubgeschlofsene landwirthschaftliche Ausbildung kann

nur nach zweisemestrigem Besuche der Schule erreicht werden.
Abgangszeugnisse werden daher nur nach dem Besuche des
zweiten Winters den Schülern ertheilt.

Der Direktor
der landwirthschaftlichen Wintersehnle.

Nebst einer Beilage.



Beilage zu Nr. 40 des Oelfer Kreis-blaues.

Geifer HterbekaWen-vereint.

Außerordentliche Hauptverfammlung
Sonntag, den 16. Oktober 1904, Vormittag 11 Uhr,

im Hinterzimmer bes Lehmus’fdyen Restaurants.
Tagesordnung:

1. Satzungsiinderungen
2. Beschlußfassung über die zur Erweiterung der Bereinsthütigkeit noth-

wendigen Maßnahmen Der Vorstand.
 

  Holzverkauf Oberi
Es kommen zum Anbgebote ca.:

 förfterei Rogelwitz.
1. ien ta den ll. Oktober 1904, Vormittag von II-- Uhr

ZJmfi.skgöilckfchen Gasthause in abgeholt: Schutzbezirk Neuewelt:
Jagen 19, 40-— 45 = 46 rm Eichen- und 70 rm NadebKnüppeL —
Buckowegrund: Jagen 32 und Totalität = 12 rm Eichen-Nutzfcheit
(Pfiihle), 20 fichtene Stangen III. Klasse, 57 rm Buchen-, 189 rm
Birken-, 66 km Erlen-, 27 rm Aspens und 75 rm Nadel-Scheit und
KnüppeL —- Rogelwitz II. Totalität: 101 fichtene Stangen I.—III.
Klasse, 69 rm Hartlaub-, 2490 ürm lWeichlaub-, 176 rm Kiefern- und
358 rm i ten-Scheu und n ppe.

2. Dienstuächden 18. Oktober 1904, Vormittag von 91/2 Uhr
ab, im schol:i(o’schen Gasthaufe in Groß-Leubusch: Schutzbezirk
Rogelwitz I. Jagen 63, 64 und Totolitiit = 141 tm Eichen-Kuüppel
und Rumper 88 rm Brechen-, 25 rm Weichlaub- und 238 rm Nadel-
Scheit und Knüppel. —- Baruthe: Totalitiit = 23 rm Eichenfchicht-
nutzholz (Pfiihle), 70 rm Eichen-, 44 rm Suchen-, 421 rm Weichlaub-,
740 rm Kiefern- und 275 rm FichtensScheit und Knüppel.

oiiierzeusnmnsclj
Alter iftfein zartesfeäeeineö Gi cht,ftvsiåeek-
·ugend ri cheb Aus a we e, am -
weichefHaut und blendend schöner Feind

Man gebrauche daher: Radebeuler

Sirninplrrds Yiliknmilhfeife
von Bergmann & Co» Radebenl

mit echter Schntzmarku Steckenpferd,
d St. 50 Pf. bei B. Ist-sho- und
Wilhelm Polll.  

Jm Kreife Qelb ift eine 66 Morgen

großeWirihfchaftmitgutem Inventar
für 21000 M. bei 9000 M. Anzahlung

durch uns zu verkaufen. Flacher
8s Kuhnort, ßmsfuu, auguflnflmße 104.

Man verlange Dr. Weber’s

anirmyaarbi
als Besteb gegen Haarausfall und

Schuppenbildung. Adler-Apotheke.

  

Kirchliche Nachrichten
Gottesdienfte in der Schloßkirche zu Den.

Am 19. Sonntage nach Trinitatib.
*) Hauptgoitesdienft 91/, Uhr: Herr Stifter-

intendent Ueberfchiir.
I") Nachmittagögottegdienft 2 Uhr: Herr

Paftor Schmidt.
*) Abendgottesdienst 5 Uhr: Herr Paftor
Bi hier.e

Beichte früh 9 Uhr: Herr Paftor Biehler.
Wochengottesdienfn

Donnerstag, den 13. Oktober 1904, früh
8V. Uhr: Herr Paftor wühlen

Beichte früh 8V. Uhr: Herr Superintendent
Ueberfchän

Amtswochu
Für Tauer und Tranungem

Paftor Zählen
für Begrübniffe in der Stadt:

Paftor samt»,
für Begräbniffe auf dem Lande:

Superintendent Ueberfchiir.

*) Collerte für das Krüppelheim zu Rothen-
bukg O.-L.

—- Pevsitm ‘—
für junge Mädchen,

welche hiesige Schulen befuchen innen.
Herzb Familienleben. Gute körperliche
Verpflegung Gelegenheit am: Un-
leitungin allen Handarbeitenvorhanden,
desgl. auch Mahle: zumueben Nähere
Auskunft ertheilt bereitwilligst die
Expedition dieser Zeitung.

Natur-reife tu der Stadt Oel-
am Sonnabend, den 1. Oktober 1904.

Herr

Herr

Herr

 

 

Weizen, gelb . . . 17 50
Rog en ..... 13 30
Eier-fee ...... 15 —
Hafer ...... 13 70
Erber ...... 24 --
Kartoffeln 7 50
Heu ....... 8 50
Stroh (100 Mont.) 4 20

 

    




